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Teil A Planungsrechtliche Festsetzungen 

 Rechtsgrundlagen 

 ▪ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-

zes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) 

▪ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-

ordnung – BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-

ber 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstel-

lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) vom 18. 

Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 

vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 

13 des Gesetzes vom 18. November 2025 (GBl. 2025 Nr. 124) 

 

  

A1 Art der baulichen Nutzung 

A1.1 Mischgebiet (MI) 

A1.1.1 Zulässig sind: 
- Wohngebäude, 
- Geschäfts- und Bürogebäude, 
- Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsge-

werbes, 
- sonstige Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-

sundheitliche und sportliche Zwecke. 
 

A1.1.2 Nicht zulässig sind: 
- Einzelhandelsbetriebe 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen, 
- Vergnügungsstätten. 

  

A1.2 Gewerbegebiet (GE) 

A1.2.1 Zulässig sind: 
- Gewerbebetriebe aller Art einschließlich Anlagen zur Erzeugung von 

Strom oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, La-
gerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 
 

A1.2.2 Ausnahmsweise zugelassen werden können 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-

inhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 
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A1.2.3 Nicht zulässig sind: 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke, 
- Vergnügungsstätten, 
- Tankstellen, 
- Einzelhandelsbetriebe. 

 

  

A2 Maß der baulichen Nutzung 

A2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

A2.1.1 Siehe Planeintrag. 
 

  

A2.2 Höhe baulicher Anlagen 

A2.2.1 Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird durch die Festsetzung der Oberkante 
baulicher Anlagen (OK) bestimmt (siehe Planeintrag). 
 

A2.2.2 Die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gelten nicht für technische Aufbau-
ten wie Schornsteine, Lüftungsanlagen und Solaranlagen. 

  

A2.3 Geschossflächenzahl (GFZ) 

A2.3.1 Siehe Planeintrag. 
 

  

A3 Bauweise 

A3.1 Offene Bauweise 

A3.1.1 Siehe Planeintrag. 
 

  

A3.2 Abweichende Bauweise: a 

A3.2.1 Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Ihre größte Länge 
darf mehr als 50 m betragen. 
 

  

A4 Überbaubare Grundstücksflächen 

A4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung durch Bau-
grenzen festgesetzt. 
 

  

A5 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft 

A5.1 Dacheindeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei sind nur in beschichteter Form 
zulässig. 
 

  

A6 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

A6.1 Auf den Baugrundstücken ist je angefangene 1.000 m² Grundstücksfläche ein 
standortheimischer, mittelkroniger Laubbaum zu pflanzen, zu erhalten und bei 
Abgang zu ersetzen. 
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A7 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche 

A7.1 An dem durch Planeintrag festgesetzten Bereich („SM1) ist ein Schallschirm mit 
einer Länge von 40 m und einer Höhe der Schallschirmoberkante von 6 m, ge-
messen über der Geländeoberkante, zu errichten. 
 

A7.2 Innerhalb der durch Planeintrag mit „SM2“ bezeichneten Fläche sind in nord-
nordöstlicher Richtung an den Fassaden von baulichen Anlagen keine öffenba-
ren Fenster von Aufenthaltsräumen zulässig. 
 

  

A8 Nachrichtliche Übernahmen 

A8.1 Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des  
§ 78b Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 

A8.1.1 Der durch Planeintrag gekennzeichnete Bereich wird gemäß § 9 Abs. 6a BauGB 
als „Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78 
Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes“ nachrichtlich übernommen. In hochwas-
sergefährdeten Gebieten gelten die Bestimmungen der Anlagenverordnung was-
sergefährdender Stoffe (VAwS) in der jeweils gültigen Fassung. Diese VAwS 
regelt u. a. die materiell rechtlichen Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdeten Stoffen. Bauliche Anlagen sollen grundsätzlich hochwasser-
angepasst geplant und gebaut sowie Aspekte zur Sicherung von Hochwasserab-
fluss und -rückhaltung berücksichtigt werden. 
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Teil B Örtliche Bauvorschriften 

 Rechtsgrundlagen 

 ▪ § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 

vom 5. März 2010, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. 

März 2025 (GBl. 2025 Nr. 25) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 

vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 

13 des Gesetzes vom 18. November 2025 (GBl. 2025 Nr. 124) 

 

  

B1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

B1.1 Außenwände 

B1.1.1 Leuchtende oder reflektierende Materialien sind nicht zulässig. 
 

  

B2 Werbeanlagen 

B2.1 Selbstleuchtende Werbeanlagen und Werbeanlagen mit wechselndem beweg-
tem Licht sind nicht zulässig. 
 

  

B3 Gestaltung der unbebauten Flächen 

B3.1 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke 

B3.1.1 Die Grundstücksbereiche, die nicht von Gebäuden, Nebenanlagen oder sonsti-
gen baulichen Anlagen überdeckt werden, sind unversiegelt zu belassen und als 
Grün- oder Gartenflächen anzulegen. 
 

  

B4 Niederschlagswasser 

B4.1 Niederschlagswasser von Dachflächen ist auf den Baugrundstücken zu versi-
ckern. 
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Teil C Hinweise 

C1 Altlasten 

 Werden bei Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und/oder Geruchsemissio-
nen (z. B. Mineralöle, Teer, ...) wahrgenommen, so ist umgehend das Landrats-
amt Ortenaukreis zu unterrichten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort 
einzustellen. 
 

  

C2 Denkmalschutz 

 Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde 
oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer 
Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde 
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Grä-
ber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum 
Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu 
erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gemäß § 27 DSchG als Ord-
nungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologi-
scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rech-
nen. Ausführende Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt wer-
den. 
 

  

C3 Baugrunduntersuchung 

 Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (zum Bei-
spiel zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Gründung, zur 
Baugrubensicherung und dergleichen) wird die Durchführung objektbezogener 
Baugrundgutachten gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 empfohlen. 
 

  
 
 
Berghaupten, ................................ Lauf, 12.03.2026 Kr-la 
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Philipp Clever 

Bürgermeister 

Planverfasser 

 
 


